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DVV-Marketing
Beethovenstr. 2
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Der Deutsche Volksportverband e.V. (DVV) und seine Vereine organisieren Volkswandertage und 
Geführte Wanderungen und richten Wanderwege in den schönsten Naturlandschaften Deutsch-
lands ein.

Ist auch Ihr Verein im Wandersport aktiv? Dann werden Sie Mitglied im DVV. Alle beim DVV an-
gemeldeten Wanderungen werden für das begehrte Internationale Volkssportabzeichen gewertet 
– ein besonderes Extra.

Senden Sie beiliegenden Aufnahmeantrag an den zuständigen Landes- bzw. Bezirksverband oder 
an die DVV-Geschäftsstelle.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Mallmann
Geschäftsführer

Welche Kosten entstehen dem Verein?

Die Kosten der Mitgliedschaft liegen zwischen 50,- und 150,- €.

Es besteht eine jährliche Abnahmeverpflichtung von 35 Stück/10 Stück* DVV-Terminlisten 
(z.Zt. € 2,50 pro Stück). Es besteht eine Abnahmeverpflichtung von zwei/eines* Jahresabonne-
ments der Verbandszeitschrift DVV-Kurier (6 Einzelausgaben pro Jahr, z. Zt. € 3,50 pro Stück). 

* Verminderte Stückzahlen gelten für Mitglieder aus Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, 
Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Niedersachsen, Berlin, Schleswig-Holstein, Hamburg und 
Bremen.

Die Kontaktadressen der jeweiligen Landes- und Bezirksverbände finden Sie unter 
www.dvv-wandern.de/_uns/verbaende.php.



Aufnahmeantrag
1. Als vertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied beantrage ich für den Verein

  
 

  
 

  
(genaue Bezeichnung des Vereins)

die Aufnahme in den Deutschen Volkssportverband e.V. im IVV ab   

2. Der Antrag stellende Verein ist beim Amtsgericht   
in das Vereinsregister eingetragen.

3. Zwei Ausfertigungen der Vereinssatzung liegen bei.  
Anmerkung: Ohne beigefügte Vereinssatzung kann keine Bearbeitung/Aufnahme erfolgen.

4. Name, Anschrift und Telefonnummer der Vorstandsmitglieder sind als Anlage beigefügt oder unten genannt.

5. Der Antrag stellende Verein ist ein gemeinnütziger Verein und verpflichtet sich, die Ziele des DVV/IVV nach Kräften zu fördern, 
die Verbandssatzung, die Richtlinien und sonstige Bestimmungen des DVV/IVV einzuhalten.

 
    
Ort, Datum      Unterschrift des vertretungsberechtigten Vorstandsmitgliedes

1.    
   
   
  

2.    
   
   
  

3.    
   
   
  

4.    
   
   
  

5.    
   
   
  

6.    
   
   
  

Adressen der Vereins-Vorstandsmitglieder

Bitte diese Seite ausgefüllt mit den weiteren Vereinsunterlagen an die/den zuständige/n Landes– bzw. Bezirksvorsitzende/n einsenden.


